
Beichtraum
Partikularnorm der DBK zum 1. Januar 1996

in: KA 138 (1995) 128, Nr. 158

Sofern sich in einer Kirche wenigstens ein Beichtstuhl gemäß den Vorschriften von c.
964 § 2 CIC befindet, kann ein Beichtraum eingerichtet werden.
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